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 Veröffentlicht am 22.02.1988

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §200;

BAO §299 Abs2;

BAO §299;

VwGG §41 Abs1;

Rechtssatz

Die Oberbehörde ist in Ausübung des Aufsichtsrechtes gem § 299 BAO berechtigt, jeden Bescheid, also auch einen

vorläu;gen Bescheid gem § 200 BAO bei Vorliegen der dort angeführten Voraussetzungen, aufzuheben. Wird ein

vorläu;ger Bescheid nach § 200 BAO gem § 299 Abs 2 BAO aufgehoben, und wird der Aufhebungsbescheid beim

VwGH angefochten, so ist Gegenstand des Beschwerdeverfahrens nicht jener vorläu;ge Bescheid, mit dem das

Finanzamt nach Aufhebung des erstinstanzlichen vorläu;gen Abgabenbescheides durch die belangte Behörde

neuerlich die Abgabe (hier Gesellschaftssteuer) festgesetzt hat, sondern nur der Aufhebungsbescheid gem § 299 Abs 2

BAO.

Schlagworte

Beschwerdepunkt Beschwerdebegehren Entscheidungsrahmen und Überprüfungsrahmen des VwGH Besondere
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